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(3) § 2 Ziffer 4.1.4 wird zu Ziffer 4.1.3.

(4) § 2 Ziffer 4.1.5 wird zu Ziffer 4.1.4.

(5) In § 2 Ziffer 2.12 werden die Wörter „Bezirksheimpflegerin/Bezirksheimatpfleger“ durch „Bezirksheimatpflege“ 
ersetzt.

(6) § 9 Ziffer 2.13 entfällt.

§ 2 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2026 in Kraft.

Ansbach, 27. Oktober 2025

Peter Daniel Forster
Bezirkstagspräsident

Bekanntmachungen der Zweckverbände

Vierte Satzung zur Änderung der Verbandssatzung
des Zweckverbands für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Mittelfranken Süd

vom 8. November 2006 (Mittelfränkisches Amtsblatt S. 211),
zuletzt geändert durch Satzung vom 18. Dezember 2017 (Mittelfränkisches Amtsblatt 2018, S. 10)

Vom 29. September 2025

Aufgrund von Art. 18 des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 20. Juni 1994 (GVBl. S. 555, ber. 1995, S. 98, BayRS 2020-6-01-l), zuletzt geändert durch § 8 des Gesetzes 
vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385, 586), erlässt der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung 
Mittelfranken Süd folgende vierte Änderungssatzung:

Art. 1

§ 7 Abs. 1 und Abs. 2 erhalten folgende Fassung:

„(1) Die Mitglieder der Verbandsversammlung werden in Textform unter Beifügung der Tagesordnung zu den 
Sitzungen eingeladen.

(2) Die Unterlagen werden grundsätzlich digital zur Verfügung gestellt. Die Verbandsräte erhalten eine E-Mail auf 
die von ihnen benannte E-Mail-Adresse mit dem Hinweis, dass die Sitzungsunterlagen bereitstehen. Sie verpflich-
ten sich gleichzeitig, diese E-Mail-Adresse regelmäßig auf eingehende E-Mails zu überprüfen. Soweit im Einzel-
fall eine digitale Übermittlung nicht möglich ist, kann auf Antrag eine schriftliche Übersendung erfolgen.“

Art. 2

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Regierung von Mittelfranken in Kraft.

Schwabach, 29. September 2025

Knut Engelbrecht
Stadtrechtsrat und Verbandsvorsitzender


